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Die Entscheidungsträgerinnen und  
Entscheidungsträger eines Unternehmens 
tragen besondere Risiken. Sie haften 
mit ihrem Privatvermögen, wenn sie ihre 
Pflichten verletzen. Hier springt unsere  
Organhaftpflichtversicherung ein. 

Unsere D&O-
      Versicherung � Optimale Lösung für KMU,  

Privat- und Familienunternehmen

 � Umfangreicher Schutz von  
Privatvermögen und Reputation

 � Vakante Führungsstellen lassen 
sich einfacher besetzen

 � Freie Anwaltswahl im Schadenfall

Ihre
    Vorteile
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Gefährdetes Privatvermögen
Wird einem Geschäftsleitungs- oder  
Verwaltungsratsmitglied eine Pflichtverlet-
zung vorgeworfen, sind diese gemäss 
Schweizer Obligationenrecht persönlich für 
die Abwehr der Klage verantwortlich. Ohne 
angemessene Organhaftpflichtversicherung 
ist ihr Privatvermögen möglicherweise  
gefährdet. Das gilt ungeachtet der Rechts-
form – also auch für Organe, die in einer AG 
oder GmbH angestellt sind.

Kein Schutz durch andere  
Haftpflicht-Policen
Pflichtverletzungen durch Organe sind  
von anderen Haftpflicht-Policen – wie zum 
Beispiel der Berufshaftpflichtversicherung – 
ausgeschlossen.

Kein Schutz durch Rechtsschutz-Police
Wesentliche Risiken wie Schadenersatz- 
forderungen, die aus Fehlentscheidungen  
oder Pflichtverletzungen entstehen, sind 
durch die Rechtsschutzversicherung nicht 
abgedeckt.

Schutz für Ihre Reputation
Unsere Organhaftpflichtversicherung 
schützt auch die Reputation Ihres Unterneh-
mens. Zum Beispiel stehen wir Ihnen bei  
negativer Berichterstattung zur Seite  
mit professioneller Krisenkommunikation 
und rechtlicher Unterstützung.

In der Schweiz haften Führungskräfte wie der  
Verwaltungsrat und Mitglieder der Geschäftsleitung  
persönlich für Schäden durch Pflichtverletzungen. 

Durch eine D&O-Versicherung sind folgende  
Personengruppen versichert:
•	 alle gegenwärtigen, ehemaligen und zukünftigen  

Geschäftsleitungsmitglieder und Organe,
•	 Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte,
•	 Faktische Organe,
•	 Prokuristinnen und Prokuristen,
•	 Leitende Angestellte in Stiftungen, Genossenschaften 

und Vereinen,
•	 Personen mit Sonderfunktionen wie Compliance-  

oder Datenschutzbeauftragte.

Abwehr von Klagen
Die Abwehr von Vorwürfen gegen das Unternehmen  
oder seine verantwortlichen Personen kann rasch  
zehntausende Franken verschlingen.

Vermeintliche Ansprüche
In einer zunehmend prozessfreudigen Gesellschaft  
können Klagen aus dem Arbeitsverhältnis zu erstaunlich 
hohen Abfindungen führen – etwa wegen Diskriminierung 
oder ungerechtfertigter Entlassung.

Schutz bei Konkurs oder Insolvenz
Die Gläubigerinnen und Gläubiger eines Unternehmens 
können im Konkurs- oder Insolvenzfall dessen Organe 
verklagen.

Was deckt die Organhaft-
pflichtversicherung ab?

Wen schützt die  
Organhaftpflichtversicherung?

Warum ist eine  
Organhaftpflichtversicherung 
sinnvoll?

Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Schweizer Familienunternehmen wählt aus  
Kostengründen einen neuen Lieferanten. Die verspätete 
Lieferung und minderwertige Qualität führen zu  
Produktionsausfällen bei einem Grosskunden, der eine 
hohe Entschädigung fordert. Der Verwaltungsrat macht 
die Geschäftsführung haftbar. 

→ �Ohne D&O-Versicherung muss das Unternehmen  
Entschädigungs- und Abwehrkosten selbst  
tragen – eine schwere Belastung für die Bilanz.

	� zivil- und strafrechtliche Verteidigungskosten
	� Entschädigungsleistungen für berechtigte  
zivilrechtliche Ansprüche

	� Kosten für die Abwehr unberechtigter Forderungen
	� Reputationsschäden
	� Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis


